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sern müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf 
Antrag bei der Anwendung der Internationalen Menschen-
rechtspakte und der Fakultativprotokolle zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu unterstüt-
zen, und ermutigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Rich-
tung; 

 20. nimmt davon Kenntnis, dass der Menschenrechts-
ausschuss seine überarbeitete Geschäftsordnung270 verab-
schiedet hat, und begrüßt die Anstrengungen, die der Men-
schenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte unternehmen, um ihre Arbeits-
methoden regelmäßig zu überprüfen und so ihre Effizienz 
und Wirksamkeit zu steigern; 

 21. begrüßt das am 30. Oktober 2000 abgehaltene 
Treffen zwischen dem Menschenrechtsausschuss und den 
Vertragsstaaten, auf dem ein Gedankenaustausch darüber ge-
führt wurde, wie die Arbeitsmethoden des Ausschusses effi-
zienter gestaltet werden können, bekundet dem Ausschuss 
ihre Anerkennung für den Beschluss, 2002 ähnliche Konsul-
tationen abzuhalten, und legt allen Vertragsstaaten nahe, 
auch künftig zu diesem Dialog beizutragen, indem sie prak-
tische und konkrete Vorschläge und Ideen dazu einbringen, 
wie die Arbeitsweise des Menschenrechtsausschusses und 
des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verbessert werden kann; 

 22. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der 
Menschenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte auch weiterhin unterneh-
men, um einheitliche Normen für die Anwendung der Be-
stimmungen der Internationalen Menschenrechtspakte auf-
zustellen, und appelliert an die anderen Organe, die sich mit 
ähnlichen Menschenrechtsfragen befassen, die in den allge-
meinen Bemerkungen beider Ausschüsse dargelegten ein-
heitlichen Normen zu respektieren; 

 23. betont, dass es weiterer Anstrengungen zur Auf-
stellung von Indikatoren und Richtwerten zur Messung der 
Fortschritte bedarf, die die Vertragsstaaten auf einzelstaatli-
cher Ebene bei der Verwirklichung der Rechte erzielen, die 
durch den Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte geschützt werden;  

 24. begrüßt den Beschluss 2001/220 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 4. Juni 2001, in dem der Rat die Ernen-
nung eines unabhängigen Sachverständigen durch die Men-
schenrechtskommission billigte, der die Frage des Entwurfs 
eines Fakultativprotokolls zu dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte prüfen soll, 
und bittet den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, Beiträge zur Arbeit des unabhängigen Sach-
verständigen zu erwägen; 

 25. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten 
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbei-
tung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch 
_____________ 
270 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Bd. I., Anhang III B. 

durch die Abhaltung von Seminaren und Arbeitstagungen 
auf nationaler Ebene zur Schulung von Regierungsbeamten, 
die mit der Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie 
durch die Untersuchung anderer Möglichkeiten, die im 
Rahmen des Programms für Beratende Dienste auf dem Ge-
biet der Menschenrechte offen stehen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass 
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den 
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags tatkräftig unter-
stützt, so auch durch die Bereitstellung ausreichender Mittel 
für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz- und andere 
wesentliche Unterstützungsdienste; 

 27. beschließt, das Ersuchen des Menschenrechtsaus-
schusses zu unterstützen, 2002 eine zusätzliche Sitzungswo-
che in Genf abzuhalten, um den bestehenden Rückstand wei-
ter abzubauen; 

 28. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, unter 
Berücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus-
schusses entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, insbeson-
dere über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infor-
mation, um die Tätigkeit dieses Ausschusses und in ähnli-
cher Weise auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen; 

 29. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerli-
che und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zu 
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, einschließlich aller Vorbehalte und Erklärungen, 
vorzulegen. 

RESOLUTION 56/145 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.1, Ziffer 24)271. 

56/145. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen 

 Die Generalversammlung, 

 in neuerlicher Bekräftigung der immerwährenden Gül-
tigkeit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegen-
den Rechtsakten über den völkerrechtlichen Schutz der Men-

_____________ 
271 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Bangladesch, Bolivien, Burkina Faso, Demokratische Republik 
Kongo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kolumbien, Kuba, 
Marokko, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Nicaragua, Nigeria, Para-
guay, Peru, Philippinen, Portugal, Senegal, Sierra Leone, Suriname, 
Tunesien, Türkei und Uruguay. 
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schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte272, den Internationalen Men-
schenrechtspakten273, dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung274, 
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau275 und dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes276, 

 eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits-
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in ver-
schiedenen Organen der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehö-
rigen geleisteten Arbeit, 

 erneut erklärend, dass trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung der Achtung ihrer Menschenrechte und 
Menschenwürde unternommen werden müssen, 

 im Bewusstsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme 
der Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in be-
stimmten Teilen der Welt gekommen ist, 

 in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den277, alle Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den 
Schutz der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen ge-
schaffen und gefördert werden, die zu größerer Harmonie 
und mehr Toleranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und 
der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, füh-
ren, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften immer 
häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Wander-
arbeitnehmer verübten Akte des Rassismus und der Frem-
denfeindlichkeit beseitigt werden, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De-
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fa-
milienangehörigen verabschiedete und zur Unterzeichnung, 
zur Ratifikation und zum Beitritt auflegte, 

 eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die 

_____________ 
272 Resolution 217 A (III). 
273 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
274 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
275 Resolution 34/180, Anlage. 
276 Resolution 44/25, Anlage. 
277 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

möglichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Kon-
vention zu erwägen, 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in ver-
schiedenen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wan-
derarbeitnehmer gerichteten Formen von Diskriminierung 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

 2. begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten die Inter-
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen278 unterzeich-
net oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten 
sind; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Unterzeich-
nung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den 
Beitritt zu derselben mit Vorrang zu erwägen, verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Konvention bald in Kraft tritt, 
und stellt fest, dass gemäß Artikel 87 der Konvention nur 
noch vier weitere Ratifikationen oder Beitritte benötigt wer-
den, damit sie in Kraft treten kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der 
Weltinformationskampagne über die Menschenrechte und 
des Programms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der 
Menschenrechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hil-
fen zur Werbung für die Konvention zur Verfügung zu stel-
len; 

 5. begrüßt die Weltkampagne zu Gunsten des In-
krafttretens der Konvention und bittet die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
weiter verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um In-
formationen über die Konvention zu verbreiten und das Ver-
ständnis für ihre Bedeutung zu fördern; 

 6. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Sonderbe-
richterstatterin der Menschenrechtskommission über die 
Menschenrechte von Migranten in Bezug auf die Konven-
tion und ermutigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs279 und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht 
über den Stand der Konvention vorzulegen; 

 8. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschen-
rechte" zu behandeln. 

_____________ 
278 Resolution 45/158, Anlage. 
279 A/56/179. 
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